
 

 

      Club für Jagd- und Sportschießen Düren e.V. 

      Mitglied im BDS Landesverband 4 NRW (4751) 
BDS Düren Fallscheiben- und Speed-Schießen 

Ausschreibung 

Termin: 25.04.2026 

Ort:  Schießstand Nideggener Str. 275, 52349 Düren, 25 m Stand I (Fallscheibe) und 
Stand II (Speed), Anfahrtsbeschreibung unter http://cjs-dueren.de/Anfahrt.html# 

Zeit: 09:00 bis 19:00  

Disziplinen: 25 m-Fallscheiben-Schießen Kurzwaffe (13xx) Großkaliber und Kleinkaliber 
sowie 25 m-Fallscheiben-Schießen Büchse (25xx) Großkaliber (keine Magnum-
Munition und kein .30 Carbine) und Kleinkaliber  
25 m Speed-Schießen Kurzwaffe (14xx) und Büchse (46xx) 

Starterklassen: gem. BDS Sporthandbuch 

Teilnahmebedingung: BDS Ausweis mit gültiger Jahresbeitragsmarke 

Anmeldung: Vom 16.02.2026 bis zum 20.03.2026 kann man sich ausschließlich online 
(https://bdsmeisterschaft.de) zum Pokalschießen anmelden. Nach vollständigem 
/ vereinsweisem Startgeldeingang können ab dem 26.03.2026 auch die 
Startplätze gebucht werden.  
Achtung: Es werden nur Vereine freigegeben, die das komplette Startgeld 
überwiesen haben. Buchungsende 17.04.2026.   

Startgebühr: 10,-€ pro Start Fallscheibe, 7,-€ pro Start Speed 
Die Startgelder sind ab dem 21.03.2026 bis spätestens 16.04.2026 auf folgendes 
Konto zu überweisen: 
Achtung: Bitte KEINE Einzelüberweisungen durch Schützen 
Inhaber:    Club für Jagd- und Sportschießen e.V. Düren 
IBAN:    DE96 3955 0110 0000 6053 11 
Bank:   Sparkasse Düren 
Verwendungszweck:  Vereinsnummer + BDS Dueren April 2026 
Startgeld ist „Reuegeld“. Das heißt: Eine Rückerstattung bei „Nicht‐Antritt“ 
erfolgt nicht! 

Starts können nicht auf andere Schützen übertragen werden. 

Ablauf:  Starttermine entsprechend Buchungen. Die Startzeiten können leicht von den 
mitgeteilten Terminen abweichen. Teilnehmer haben sich rechtzeitig auf den 
jeweiligen Ständen einzufinden. Die Anmeldung hat: 
     bei Startzeiten bis 12:00 Uhr mindestens 30 Min.,  
     bei Startzeiten nach 12.00 Uhr mindestens 60 Min.  
vor dem ersten Starttermin zu erfolgen. 
Bahnnummern sind nur eine Hilfestellung zur Einteilung, Schießbahnen werden 
durch den Schießleiter vor Ort eingeteilt. 
Meldet ein Starter sich zu seiner vorgesehenen Startzeit nicht rechtzeitig an, so 
hat er keinen Anspruch auf eine Ersatzstartzeit. 

Ansprechpartner: Olaf Nitzsche (olaf_nitzsche@email.de), Tel.:  +49 163 7337167  

Teilnahmebestätigung: Jeder Schütze erhält eine Urkunde zum Download. 

Die Veranstaltung ist: offen für alle Mitglieder im LV4 des BDS. 

Sonstiges: Augen- und Gehörschutz ist auf den Ständen für alle Pflicht. Den Anweisungen 
der Aufsichten ist Folge zu leisten. Jeder Schütze haftet für den von ihm 
abgegebenen Schuss.  



 

 

 Die Regeln des Sporthandbuchs BDS kommen zur Anwendung. Für die 
Disziplinen 25 m-Fallscheiben-Schießen Großkaliber sind insbesondere die 
Mindest- und Maximalimpulse einzuhalten. Daher sind Magnumkaliber nicht 
erlaubt. 

Die Urkunden finden Anerkennung bei Waffenbefürwortungen entsprechend 
den Regelungen des Landesverbandes 4 NRW zur Anerkennung von 
Pokalschießen.  

Verpflegung kann am Stand erworben werden. 

Es gelten die Vorgaben der Verordnung zum Waffengesetz, insbesondere in 
Bezug auf die vom Schießsport ausgeschlossenen Waffen (§ 6 AWaffV). Bei 
kritischen Waffen hat der Schütze den Nachweis der Freigabe für den 
Schießsport selbst zu erbringen.  

Die Beschränkung auf maximal 1.500 Joule Geschoss-Bewegungsenergie 
sowohl für Kurzwaffen als auch für Langwaffen ist zu beachten. Waffen in 
Kalibern, bei denen handelsübliche Munition diese Geschoss-Bewegungsenergie 
regelmäßig überschreitet (z. B. .454 Casull, .50 AE oder .500 S&W), sind nicht 
zugelassen. 

Bei groben Sicherheitsverstößen erfolgt ein sofortiger Ausschluss vom 
Wettbewerb.  

Es gilt ein generelles Verbot für eingeschaltete Mobiltelefone im Bereich der 
Schützenstände. Bei Verstoß kann ein Standverweis erfolgen.  

Waffen dürfen nur auf dem Schießstand nach vorheriger Anweisung der 
verantwortlichen Aufsicht aus‐ bzw. eingepackt werden.  

Jeder Teilnehmer haftet für durch ihn verursachte Schäden. Hierbei sind die für 
die jeweilige Anlage geltenden Bedingungen maßgeblich. 

Die Durchführung der Wettbewerbe am genannten Termin steht unter dem 
Vorbehalt behördlicher Anordnungen zur Erlaubnis des Schießbetriebs und des 
Eintretens von Ereignissen höherer Gewalt. 

  

Mit sportlichem Gruß    

Olaf Nitzsche 

Club für Jagd- und Sportschießen Düren e.V. 




